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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesrat für Gesundheit, Breitband und Genossenschaften  Assessore alla Salute, alla Banda larga e alle Cooperative 

 

 

Landhaus 3A, Silvius-Magnago-Platz 4  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 35 80  

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 
   

Palazzo provinciale 3A, piazza Silvius Magnago 4  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 35 80 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  An den 
Landtagsabgeordneten 
Herrn Andreas Leiter Reber 
Landtagsfraktion „Die Freiheitlichen“ 
Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen 
 
 
 
 

  
Bozen, 07.02.2020  
  
Bearbeitet von: 
Walter Enrich 
Tel. 0471 41 80 75 
walter.enrich@provinz.bz.it 

 
 
 
 
 

Zur Kenntnis: An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 
39100 Bozen 
 
 

 
 
 
 

 
 
Anfrage bezüglich „Probleme bei der Selbstkosten-Befreiung für Senioren (Ticketbefreiung)“, gestellt 
vom Landtagsabgeordneten Andreas Leiter Reber (Freiheitliche Landtagsfraktion)-Anfrage Nr. 

627/2019 

 
 
In Bezug auf gegenständliche Anfrage, wird auf folgendes hingewiesen: 
 
 
Es wird vorausgeschickt, dass bei der Ticketbefreiung für Senioren gesamtstaatliche Bestimmungen zur 
Anwendung gelangen. 
 
Artikel 35, Absatz 1, des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, folgt bei der 
Festlegung der Kostenbeteiligung am Gesundheitsdienst sowie bei der Befreiung von der Bezahlung des 
Sanitätstickets den Grundsätzen der einschlägigen gesamtstaatlichen Rechtsvorschriften. 
 
Die von den einschlägigen gesamtstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Befreiungstypologien 
können wie folgt zusammengefasst werden: 
1. Befreiungen aus Krankheitsgründen: 

a) chronische und invaliditätsverursachende Krankheiten laut Dekret des Gesundheitsministers vom 28. 
Mai 1999, Nr. 329, in geltender Fassung; 

b) seltene Krankheiten laut Dekret des Gesundheitsministers vom 18. Mai 2001, Nr. 279. 
2. Befreiungen aus Invaliditätsgrünen. 
3. Befreiungen aus Einkommensgründen (laut Artikel 8, Absatz 16, des Gesetzes Nr. 537/1993, in geltender 

Fassung): 
Kodex Anspruchsberechtigte Personen 

E01 Personen unter 6 oder über 65 Jahre mit Familieneinkommen unter 36.151,98 Euro  
E02 Arbeitslose - und ihre zu Lasten lebende Familienmitglieder - mit Familieneinkommen unter 

8.263,31 Euro erhöht auf 11.362,05 Euro bei Ehepaaren und um weitere 516 Euro für 
jedes zu Lasten lebende Kind 

E03 Inhaber einer Sozialunterstützung (ehem. Sozialrente) - und ihre zu Lasten lebende 
Familienangehörige 
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Kodex Anspruchsberechtigte Personen 

E04 Inhaber einer Mindestrente über 60 Jahre - und ihre zu Lasten lebende Familienmitglieder - 
mit Familieneinkommen unter 8.263,31 Euro erhöht auf 11.362,05 Euro bei Ehepaaren und 
um weitere 516 Euro für jedes zu Lasten lebende Kind 

 
Bezüglich der Befreiungen aus Einkommensgründen (Ziffer 3) gilt das Dekret des Wirtschafts- und 
Finanzministers, im Einklang mit dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialwesen, vom 11. Dezember 
2009, welches in Südtirol mit Beschluss der Landesregierung Nr. 762 vom 21. Mai 2012 umgesetzt wurde. 
 
Dieses Dekret stützt sich auf die Bestimmungen bezüglich der Überwachung der Gesundheitsausgabe und 
der Angemessenheit der ärztlichen Verschreibungen laut Artikel 50 der Notverordnung Nr. 269 vom 30. 
September 2003, umgewandelt in Gesetz Nr. 326 vom 24. November 2003, in geltender Fassung. 
 
Dieses Dekret sieht die Überprüfung der Befreiungen von der Kostenbeteiligung an der 
Gesundheitsausgabe aus Einkommensgründen mittels Unterstützung des EDV-Systems der 
Gesundheitskarte vor. 
 
Dieses Dekret sieht außerdem vor, dass die Einnahmeagentur mittels des genannten Systems den Zugriff 
(im Lesemodus) - u.a. auch den Ärztinnen und Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes - zu den für die 
Ticketbefreiung aus Einkommensgründen notwendigen Daten ermöglicht. 
 
Bei diesen Daten handelt es sich um eine von der Steuerkartei getrennte und spezifische Datenbank 
bezüglich der Familien mit einem Gesamteinkommen von nicht mehr als 36.151,98, Höchstgrenze, welche 
laut Artikel 8, Absatz 16, des Gesetzes Nr. 537 vom 24. Dezember 1993 zur Beanspruchung der 
Ticketbefreiung aus Einkommensgründen für Senioren mit einem Alter über 65 Jahre und für Kinder unter 6 
Jahre (in Südtirol unter 14 Jahre) gilt. 
 
Wer nicht in dieser Datenbank aufscheint, muss, um die Ticketbefreiung aus Einkommensgründen zu 

erlangen, ab 1. April eines jeden Jahres eine Eigenerklärung über das Bestehen der 

Voraussetzungen und zwar die vorgesehenen Einkommensgrenzen nicht zu überschreiten, abgeben. 

Wird diese Eigenerklärung nicht abgegeben, kann das Anrecht auf die Ticketbefreiung nicht geltend 

gemacht werden. 

 
Daraus ergeben sich folgende Antworten auf die in der Anfrage gestellten Fragen: 
 
Zu Frage 1: 
Auf Grund des Dekrets des Wirtschafts- und Finanzministers ist es nicht möglich, weder rechtlich noch 
buchhalterisch, vom Südtiroler Sanitätsbetrieb bereits ausgestellte Rechnungen zu berichtigen bzw. zu 
annullieren, wenn die Ticketbefreiung aus Einkommensgründen im Moment der Verschreibung der Leistung 
nicht gegolten hat, weil sie, wie im beschriebenen Fall, verfallen ist, auch wenn sie aufgrund der 
vorhandenen Daten und einer nachweislich gegebenen vorherigen und im Nachhinein zu erneuernden 
Ticketbefreiung gelten wird. 
 
Zu Frage 2: 
Die zeitliche Gültigkeit der Ticketbefreiungen aus Krankheitsgründen, im spezifischen Fall wegen 
chronischer Krankheiten des Kreislaufsystems, kann nicht mit der zeitlichen Gültigkeit der Ticketbefreiungen 
aus Einkommensgründen gleichgestellt werden, da für diese zwei Ticketbefreiungstypologien verschiedene 
Voraussetzungen bzw. Kriterien gelten: der entsprechende Krankheitszustand im ersten Fall, die jährliche 
Einkommensgrenz des Gesamteinkommens der entsprechenden steuerrechtlichen Familie im zweiten Fall. 
 
Zu Frage 3: 
Während bei der Ticketbefreiung wegen chronischer Krankheiten das Dekret des Gesundheitsministers vom 
23. November 2012 für jede ticketbefreite Krankheit lediglich die Mindestgültigkeitsdauer der Befreiung 
vorgibt und die Regionen und Autonomen Provinzen von Trient und Bozen längere zeitliche Gültigkeiten 
festlegen können, hat bei der Ticketbefreiung aus Einkommensgründen der Staat eine dem jährlichen 
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Gesamteinkommen der steuerrechtlichen Familie gebundene jährliche Gültigkeit festgelegt, von welcher die 
Regionen und Autonomen Provinzen von Trient und Bozen nicht abweichen können. 
 
Zu Frage 4: 
Die Schalter für Bürgeranliegen in den Gesundheitsbezirken des Südtiroler Sanitätsbetriebes erfassen alle 
eingehenden Rückmeldungen (Lobe, Informationsanfragen, Beschwerden) und ordnen diese auch 
inhaltlichen Kategorien zu. Diese sind allerdings allgemeiner Natur (z.B. Ticketbeschwerden) und betreffen 
nicht Einzelfälle. Die angefragten Daten liegen deshalb nicht vor. 
 
Zu Frage 5: 
Siehe Antwort 1. 
 
In der Hoffnung auf die Anfrage gebührend geantwortet zu haben, verbleibt mit freundlichen Grüßen 
 
 

Der Landesrat 
Dr. Thomas Widmann 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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